
Bahnhofstraße 42  · 04720 Döbeln
Steuer-Nummer: 236/144/00137

Betriebsführer und Ansprechpartner:
Veolia Wasser Deutschland GmbH
Niederlassung Döbeln
Bahnhofstraße 42, 04720 Döbeln

 
Tel.: +49 3431 655-6 
Fax: +49 3431 655-711
E-Mail: doebeln@kundenservice.vwd-gmbh.de

Sprechzeiten:
Mo 8:00 – 16:00 Uhr 
Di 8:00 – 18:00 Uhr 
Mi 8:00 – 16:00 Uhr

Do 8:00 – 16:00 Uhr
Fr 8:00 – 14:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller (rechtsverbindlich)

Antrag auf Befundprüfung eines Wasserzählers
Durch die Befundprüfung wird festgestellt, ob ein eichfähiges Messgerät die Verkehrsfehlergrenzen  
einhält und den sonstigen  Anforderungen der Zulassung entspricht (§32 Abs. 1 der Eichordnung).

Antragsteller

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kunden-Nr.

Ich möchte bei der Befundprüfung in der Prüfstelle anwesend sein:  

 ja, Telefonnummer:        nein

Messgerätedaten / Einbausituation

Zählerart:  Kaltwasserzähler      Verbundzähler

Hersteller:  

Zählernummer: 

Stempelzeichen:  

Hinweismarke:  

Zulassungszeichen:  

Zählerstand: 

Tatsächliche Einbaulage:  waagerecht      senkrecht

Nenndurchfluss Qn:  

Eichgültigkeit durch Stichprobenprüfung:

     verlängert:   ja      nein

     Wenn ja: Los-Nr.: 

Prüfstelle:  

Bemerkung:     Undichtigkeit am Gehäuse 

ausgebrochene Anschlussgewinde 

Plombe beschädigt 

 Risse im Glas

Ausbaudatum: 

Einbauort des Messgerätes

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Einbaustelle

Gründe für den Antrag auf Befundprüfung

Versorgungsunternehmen des Antragstellers
Wasserverband Döbeln-Oschatz 
Bahnhofstr. 42 
04720 Döbeln

Dienstleistungsunternehmen
Veolia Wasser Deutschland GmbH
Niederlassung Döbeln 
Bahnhofstraße 42 
04720 Döbeln

Telefon: 03431 655-6

 Hiermit bestätige ich, dass ich mit dem Informationsblatt der Veolia Wasser Deutschland GmbH, als Dienstleister des Wasserverbandes 
Döbeln-Oschatz, die Datenschutzhinweise gemäß Art. 13, Art. 14 und Art. 21 DSGVO sowie die Information zu meinem Widerspruchs-
recht erhalten und zur Kenntnis genommen habe.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach den Prüfregeln der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt:

1. Wasserzähler unmittelbar nach dem Ausbau dicht zu verschließen sind.

2. Zwischen dem Ausbau und der messtechnischen Prüfung eine Frist von 14 Tagen nicht überschritten werden soll.

3.  Keine weitere aussagekräftige messtechnische Prüfung des Messgerätes mehr möglich ist, da die Befundprüfung eine innere Beschaffen-
heitsprüfung beinhaltet (d. h. Öffnen und Demontieren des Messgerätes; eine Weiterverwendung des Messgerätes ist nicht möglich).

4.  Die Kosten der Befundprüfung durch den Antragsteller zu tragen sind. Ergibt die Befundprüfung jedoch, dass das Messgerät nicht 
 verwendet oder bereitgehalten werden durfte, so trägt der Besitzer des Messgerätes gemäß § 11 Abs. 2 Eichkostenverordnung vom 
11. Juli 2001 (BGBl. I Nr. 36, Seite 1608) in der jeweils gültigen Fassung die Kosten der Befundprüfung.
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Anlage zum Antrag auf Befundprüfung eines Wasserzählers

Antragsteller zur Befundprüfung eines Wasserzählers ist der Grundstückseigentümer (Gebührenschuldner) oder der Erbbauberechtigte.

Werden die Verkehrsfehlergrenzen nicht eingehalten, so werden die gemessenen Werte im Prüfprotokoll angegeben. Die Messwerte bei 
Einhaltung der Verkehrsfehlergrenzen werden nicht ausgewiesen.

Die Kosten für den Aus- und Einbau des Zählers sowie die Kosten der Prüfung sind vom Antragsteller zu tragen, wenn der Zähler die gesetz-
lichen Verkehrsfehlergrenzen einhält. In diesem Fall erhalten Sie die Rechnung der Befundprüfung direkt von der Prüfstelle, die Kosten für 
den Zählerwechsel werden von der Veolia Wasser Deutschland GmbH erhoben. Falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen 
überschreitet, fallen nach § 19 Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) die Kosten der Prüfung dem Verband 
zur Last. Die Kosten der Befundprüfung richten sich nach der Gebührenverordnung zum Mess- und Eichwesen (Mess- und Eichgebühren-
verordnung – MessEGebV) in der aktuell gültigen Fassung.

Bitte achten Sie auf die vollständige Angabe von Name und Anschrift, Postleitzahl nicht vergessen!

Beim Zählerstand sollten nach Möglichkeit alle Zahlen des Rollenzählwerkes, auch die vorangestellten Nullen eingetragen werden.

Möchten Sie als Antragsteller bei der Prüfung anwesend sein, so sollten Sie auch unbedingt eine Telefon- oder Faxnummer angeben, wo Sie 
tagsüber zu erreichen sind, um eine kurzfristige Terminabstimmung vornehmen zu können.
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